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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		ob	es	zutrifft,	dass	sie	derzeit	Förderanträge	für	die	sog.	„Weiße	Flecken“-För-
derung	für	Gebiete	mit	einer	Bandbreitenabdeckung	von	unter	30	Mbits/s	nicht	
mehr	annimmt;

2.		wie	viele	Förderanträge	zur	Kofinanzierung	nach	der	„Weißen	Flecken“-För-
derung	der	Landesregierung	vorliegen;

3.		bei	wie	vielen	dieser	Anträge	die	Kofinanzierung	bewilligt	bzw.	nicht	bewilligt	
werden	kann;

4.		wie	viele	und	welche	Kommunen	bisher	 eine	Bundesförderung	erhalten	oder	
bewilligt	bekommen	haben;

5.		wie	viele	und	welche	dieser	Kommunen	keine	Kofinanzierung	des	Landes	er-
halten	oder	bewilligt	bekommen	haben;

6.		wie	viele	Anträge	auf	Kofinanzierung	der	„Weißen	Flecken“	Förderung	bisher	
zurückgezogen	wurden;

7.		aus	welchen	Gründen	sie	die	Förderung	der	„weißen	Flecken“	in	der	bisherig	
praktizierten	Form	einschränkt;

8.		welche	Rolle	 die	 aktuelle	 Finanzlage	 des	 Landes	 bei	 der	Nichtannahme	 von	
Förderanträgen	spielt;

Antrag
der Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
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	 9.		in	welchem	Umfang	weitere	Mittel	für	die	Kofinanzierung	durch	das	Land	in	
2021	bereitgestellt	werden	sollen;

10.		ob	sie	eine	landesseitige	Förderung	von	sog.	„grauen	Flecken“,	also	Gebiete,	
in	denen	eine	Bandbreite	von	über	30	Mbit/s,	aber	keine	Gigabit-Geschwin-
digkeit,	verfügbar	ist,	in	welchem	Umfang	plant;

11.		wie	sie	sicherstellen	will,	dass	das	Ziel	der	flächendeckenden	Gigabitverfüg-
barkeit	in	Baden-Württemberg	bis	2025	eingehalten	werden	kann;

12.		Investitionen	in	welcher	Höhe	sie	für	den	Breitbandausbau	durch	das	Land	bis	
zur	Erreichung	dieses	Ziels	für	erforderlich	hält;

13.		wie	 sie	die	Einführung	von	Gigabit-Voucher,	 durch	die	die	Nachfrage	nach	
Glasfaseranschlüssen	angekurbelt	wird,	bewertet;

14.		auf	welchem	Stand	sich	das	geplante	Pilotprojekt	zur	Erprobung	einer	nach-
frageorientierten	Förderung	durch	sogenannte	Gigabit-Voucher	derzeit	befin-
det;

15.		welche	 Kommunen	 für	 das	 Pilotprojekt	 aus	 welchen	 Gründen	 ausgewählt	
wurden.

14.6.2021

Karrais,	Goll,	Haußmann,	Dr.	 Timm	Kern,	Birnstock,	Bonath,	Brauer,	 Fischer,	
Haag,	Heitlinger,	Hoher,	Dr.	Jung,	Reith,	Dr.	Schweickert,	Trauschel	FDP/DVP

Beg r ü n d u n g

Der	 Bund	 hat	 die	 Aufgreifschwelle	 der	 Bundesförderung	 Breitband	 auf	 100	
Mbit/s	im	Download	erweitert.	Die	Landesregierung	hat	dagegen	noch	keine	Er-
streckung	 der	 Kofinanzierung	 auf	 diese	 „grauen	 Flecken“	 umgesetzt.	 Ganz	 im	
Gegenteil	 stoppt	 sie	einem	Bericht	des	Schwarzwälder	Boten	vom	8.	 Juni	2021	
(„Förderanträge:	„Bürokratie	en	masse“,	Seite	11)	zufolge	die	Annahme	von	För-
deranträgen	 für	„Weiße	Flecken“.	Die	Landesregierung	hat	 in	 ihrem	Breitband-
bericht	 des	 vergangenen	 Jahres	 außerdem	 ein	 Pilotprojekt	 für	 den	 Einsatz	 von	
Gigabit-Voucher	angekündigt.

Die	Pläne	der	Landesregierung	zur	zukünftigen	Ausgestaltung	der	Förderung	des	
Breitbandausbaus	und	deren	Entwicklung	sollen	in	Erfahrung	gebracht	werden.	
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	8.	Juli	2021	Nr.	IM7-0141.5-136/7/2	nimmt	das	Ministerium	
des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	im	Einvernehmen	mit	dem	Mi-
nisterium	für	Finanzen	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		ob	es	zutrifft,	dass	sie	derzeit	Förderanträge	für	die	sog.	„Weiße	Flecken“-För-
derung	für	Gebiete	mit	einer	Bandbreitenabdeckung	von	unter	30	Mbits/s	nicht	
mehr annimmt;

Zu 1.:

Es	trifft	nicht	zu,	dass	Förderanträge	für	die	sogenannte	„Weiße	Flecken“-Förde-
rung	für	Gebiete	mit	einer	Bandbreitenabdeckung	von	unter	30	Mbit/s	nicht	mehr	
angenommen	werden.

Am	26.	April	2021	ist	die	durch	das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	Digitale	
Infrastruktur	(BMVI)	novellierte	Richtlinie	„Förderung	zur	Unterstützung	des	Gi-
gabitausbaus	der	Telekommunikationsnetze	in	der	Bundesrepublik	Deutschland“	
in	Kraft	getreten.	Damit	 startet	das	„Graue	Flecken“-Förderprogramm,	mit	dem	
der	Bund	gezielt	den	Gigabitausbau	in	den	sogenannten	„grauen	Flecken”	fördert.	
Mit	 dem	 Inkrafttreten	 dieser	Novellierung	 tritt	 gleichzeitig	 die	 bisherige	Richt-
linie	„Förderung	zur	Unterstützung	des	Breitbandausbaus	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland“	außer	Kraft.

Da	die	Kofinanzierung	des	Landes	an	die	Bundesförderung	anknüpft,	 tritt	somit	
auch	die	„Verwaltungsvorschrift	des	 Innenministeriums	zur	Mitfinanzierung	der	
Förderung	 aus	 der	Richtlinie	 zur	Unterstützung	 des	Breitbandausbaus	 der	Bun-
desrepublik	 Deutschland“	 (VwV	 Breitbandmitfinanzierung	 2019)	 mit	 der	 Be-
kanntmachung	der	Förderrichtlinie	des	Bundes	außer	Kraft.	Die	nach	Inkrafttreten	
der	novellierten	Bundesförderrichtlinie	beim	Bund	gestellten	Neuanträge	werden	
daher	nach	der	noch	zu	novellierenden	VwV	Breitbandmitfinanzierung	bewilligt	
werden,	 an	der	das	 Innenministerium	derzeit	 arbeitet.	Anträge,	die	 jedoch	noch	
gemäß	der	bis	zum	26.	April	2021	gültigen	Bundesförderrichtlinie	eine	Bewilli-
gung	erhalten,	werden	auch	landesseitig	nach	der	bisherigen	VwV	Breitbandmit-
finanzierung	2019	verbeschieden	werden.	Die	originäre	Landesförderung,	die	sich	
nach	 der	 Verwaltungsvorschrift	 des	 Innenministeriums	 zur	 Breitbandförderung	
(VwV	Breitbandförderung)	richtet,	ist	von	der	Novellierung	der	Bundesförderung	
nicht	betroffen.

Nachdem	 mit	 der	 letzten	 Übergaberunde	 im	 März	 2021	 die	 der	 Landesregie-
rung	 zur	Verfügung	 stehenden	Haushaltsmittel	 für	 die	 Breitbandförderung	 auf-
gebraucht	waren,	 konnten	 seitdem	 allerdings	 keine	weiteren	Anträge	 auf	Breit-
bandförderung	mehr	bewilligt	werden.	Um	möglichst	schnell	wieder	Anträge	be-
willigen	zu	können,	wurde	in	den	Regierungsentwurf	zum	Dritten	Nachtrag	zum	
Staatshaushaltsplan	 2021	 eine	 Erhöhung	 der	 Verpflichtungsermächtigungen	 um	
791	Millionen	Euro	für	die	Breitbandförderung	aufgenommen.	Sobald	der	Land-
tag	–	als	Haushaltsgesetzgeber	–	dem	Dritten	Nachtrag	2021	und	damit	auch	der	
vorgesehenen	 Erhöhung	 der	 Verpflichtungsermächtigungen	 zustimmt,	 wird	 die	
Bewilligungsstelle	des	Innenministeriums	noch	anhängige	sowie	neu	eingehende	
Anträge	auf	Breitbandförderung	zeitnah	sukzessive	bewilligen.
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2.		wie	viele	Förderanträge	zur	Kofinanzierung	nach	der	„Weißen	Flecken“-För-
derung	der	Landesregierung	vorliegen;

3.		bei	wie	vielen	dieser	Anträge	die	Kofinanzierung	bewilligt	bzw.	nicht	bewilligt	
werden kann;

Zu	2.	und	3.:

Seit	dem	Start	des	„Weiße-Flecken“-Förderprogramms	wurden	bis	zum	18.	Juni	
2021	insgesamt	454	Anträge	auf	Kofinanzierung	zur	Bundesförderung	mit	einem	
landesseitigen	Fördervolumen	in	Höhe	von	687.786.332,15	Euro	bewilligt.

Der	 Bewilligungsstelle	 des	 Innenministeriums	 liegen	 darüber	 hinaus	 aktu-
ell	 334	 offene	 Anträge	 auf	 Kofinanzierung	 zur	 Bundesförderung	 in	 Höhe	 von	
438.505.553,00	Euro	vor	(Stand	18.	Juni	2021).

Wie	zu	Frage	1	ausgeführt,	können	die	offenen	Förderanträge	nach	Beschlussfas-
sung	des	Landtags	zum	Dritten	Nachtrag	zum	Staatshaushaltsplan	2021	und	der	
damit	 verbundenen	 Erhöhung	 der	 Verpflichtungsermächtigungen	 für	 die	 Breit-
bandförderung	sukzessive	bewilligt	werden.

4.		wie	 viele	 und	welche	Kommunen	 bisher	 eine	Bundesförderung	 erhalten	 oder	
bewilligt bekommen haben;

Zu 4.:

In Anlage	1	sind	die	Kommunen	aufgelistet,	die	bislang	eine	Kofinanzierung	der	
Bundesförderung	 durch	 das	 Land	 im	Rahmen	 des	 „Weiße-Flecken“-Förderpro-
gramms	erhalten	haben.

5.		wie	viele	und	welche	dieser	Kommunen	keine	Kofinanzierung	des	Landes	er-
halten oder bewilligt bekommen haben;

Zu 5.:

In Anlage	2	sind	die	Kommunen	aufgelistet,	die	einen	Antrag	auf	Kofinanzierung	
der	Bundesförderung	durch	das	Land	 im	Rahmen	des	„Weiße-Flecken“-Förder-
programms	gestellt	haben,	der	noch	nicht	bewilligt	werden	konnte.

6.		wie	viele	Anträge	auf	Kofinanzierung	der	„Weißen	Flecken“	Förderung	bisher	
zurückgezogen	wurden;

Zu 6.:

Bei	der	Bewilligungsstelle	des	Innenministeriums	wurden	bis	zum	18.	Juni	2021	
acht	Anträge	auf	Kofinanzierung	zur	Bundesförderung	zurückgezogen	oder	auf-
gehoben.

7.		aus	welchen	Gründen	sie	die	Förderung	der	„weißen	Flecken“	in	der	bisherig	
praktizierten	Form	einschränkt;

8.		welche	 Rolle	 die	 aktuelle	 Finanzlage	 des	 Landes	 bei	 der	Nichtannahme	 von	
Förderanträgen	spielt;

Zu 7. und 8.:

Die	Finanzlage	des	Landes	hat	grundsätzlich	Einfluss	auf	die	Priorisierung	des	Fi-
nanzbedarfs,	welcher	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Landes	notwendig	und	er-
forderlich	ist.	Entsprechend	den	vom	Haushaltsgesetzgeber	zugewiesenen	Finan-
zierungsmitteln	 können	Ausgaben	 geleistet	 bzw.	Verpflichtungsermächtigungen	
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eingegangen	werden.	 Dieses	 gemäß	 Staatshaushaltsplan	 (inklusive	 Nachträgen)	
für	die	Breitbandförderung	zugewiesene	haushaltswirtschaftliche	Handlungsbud-
get	ist	bei	der	Förderung	bzw.	Bewilligung	von	Förderanträgen	zu	beachten	–	vgl.	
auch	die	Stellungnahme	zu	Ziffer	1.	

Im	Übrigen	wurden	alle	beim	Innenministerium	eingereichten	Förderanträge	an-
genommen	und	chronologisch	in	der	Reihenfolge	ihres	Eingangs	bearbeitet.	Mit	
Verabschiedung	des	Dritten	Nachtrags	zum	Staatshaushaltsplan	2021	und	der	da-
bei	 enthaltenen	Erhöhung	der	Verpflichtungsermächtigungen	um	791	Millionen	
Euro	 werden	 die	 Anträge	 in	 dieser	 Reihenfolge	 zeitnah	 entsprechend	 dem	 Er-
mächtigungsrahmen	sukzessive	bewilligt	werden	können.

9.		in	welchem	Umfang	weitere	Mittel	 für	die	Kofinanzierung	durch	das	Land	 in	
2021	bereitgestellt	werden	sollen;

Zu 9.:

Wie	 unter	 Ziffer	 1	 ausgeführt,	 ist	 im	Regierungsentwurf	 zum	Dritten	Nachtrag	
zum	Staatshaushaltsplan	2021	eine	Erhöhung	der	Verpflichtungsermächtigungen	
um	791	Millionen	Euro	für	die	Breitbandförderung	enthalten.	

10.		ob	sie	eine	landesseitige	Förderung	von	sog.	„grauen	Flecken“,	also	Gebiete,	
in	denen	eine	Bandbreite	von	über	30	Mbit/s,	aber	keine	Gigabit-Geschwin-
digkeit,	verfügbar	ist,	in	welchem	Umfang	plant;

Zu 10.:

Die	Landesregierung	 beabsichtigt,	 die	Breitbandförderung	 auf	 die	Erschließung	
von	 sogenannten	 „grauen	Flecken“	 auszuweiten.	Maßgeblich	 für	 die	Förderung	
und	die	damit	verbundene	konkrete	Ausgestaltung	ist	jedoch	eine	entsprechende	
auskömmliche	 Ausstattung	 mit	 Haushaltsmitteln	 bzw.	 Verpflichtungsermächti-
gungen.	Nachdem	am	26.	April	2021	die	neue	Bundesförderrichtlinie	des	„Graue-
Flecken“-Förderprogramms	in	Kraft	getreten	ist,	erfolgt	aktuell	die	Überarbeitung	
und	Anpassung	der	Förderrichtlinie	des	Landes	zur	Kofinanzierung	der	Bundes-
förderung	 unter	Berücksichtigung	 der	 haushaltswirtschaftlichen	Ermächtigungs-
grundlagen.

11.		wie	sie	sicherstellen	will,	dass	das	Ziel	der	flächendeckenden	Gigabitverfüg-
barkeit	in	Baden-Württemberg	bis	2025	eingehalten	werden	kann;

Zu 11.:

Der	Landesregierung	ist	die	flächendeckende	Versorgung	mit	schnellem	Internet	
ein	 besonders	 großes	 Anliegen.	Mit	 der	 2019	 installierten	 neuen	 Förderkulisse	
wurde	den	hohen	Kosten	des	Glasfaserausbaus	Rechnung	getragen	und	die	Ko-
finanzierung	der	FTTB-Förderung	des	Bundes	auf	40	Prozent	erhöht.	Dies	hat	in	
Baden-Württemberg	 den	 Durchbruch	 für	 den	 FTTB-Ausbau	 gebracht,	 weil	 die	
Kommunen	 damit	 erstmals	 in	 die	 Lage	 versetzt	 wurden,	 den	 kostenintensiven	
Netzausbau	 in	 den	 „weißen	Flecken“	 tragen	 zu	 können.	Mit	 der	 neuen	Förder-
richtlinie	 konnten	 so	 seit	 2016	 2.632	 Projekte	 bewilligt	 werden.	 Dabei	 betrug	
der	Landesanteil	der	Zuwendungen	rund	1,165	Milliarden	Euro.	Zum	Vergleich	
wurden	in	der	vorletzten	Wahlperiode	lediglich	gut	660	Projekte	mit	rund	54	Mil-
lionen	Euro	gefördert.	Da	die	 Inanspruchnahme	der	Bundesförderung	durch	die	
neue	Förderkulisse	deutlich	erhöht	wurde,	konnten	weiterhin	Bundesfördermittel	
in	Höhe	von	1,513	Milliarden	Euro	gewonnen	werden.	Inzwischen	kommen	die	
meisten	Anträge	in	der	Bundesförderung	aus	Baden-Württemberg.	Insgesamt	wa-
ren	schon	weit	über	90	Prozent	aller	Kommunen	in	Baden-Württemberg	Gegen-
stand	eines	Antragsverfahrens.	

Gleichzeitig	 gilt	 nunmehr	 seit	 dem	26.	April	 2021	 die	 neue	Bundesförderricht-
linie	 des	 „Graue-Flecken“-Förderprogramms.	 Die	 Aufgreifschwelle	 wurde	 im	
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Vergleich	zur	bisherigen	Förderrichtlinie	auf	100	Mbit/s	erhöht.	Somit	sind	alle	
Anschlüsse	förderfähig,	denen	im	Download	weniger	als	100	Mbit/s	zuverlässig	
zur	Verfügung	stehen.	Ab	dem	Jahr	2023	wird	die	Förderantragstellung	durch	den	
Wegfall	 der	 Aufgreifschwelle	 auch	 in	 den	 bisher	 nicht	 förderfähigen	 Gebieten	
möglich	sein.	Im	Hinblick	auf	zunehmend	datenintensivere	und	anspruchsvollere	
Anwendungen	und	Dienste	im	Internet	leistet	die	Schaffung	einer	Fördermöglich-
keit	 auch	 im	 „grauen	 Fleck“	 einen	 unverzichtbaren	Beitrag	 für	 die	Herstellung	
einer	flächendeckenden	Gigabitversorgung.	Mit	der	neuen	„Graue-Flecken“-För-
derung	wird	ein	 sehr	weitreichender	Glasfaserausbau	überall	dort	möglich	 sein,	
wo	mittelfristig	kein	privater	Glasfasernetzausbau	stattfindet	und	noch	keine	giga-
bitfähigen	Infrastrukturen	vorhanden	sind.	

Wie	zu	Frage	10.	ausgeführt,	möchte	die	Landesregierung	die	Bundesförderung	
der	„grauen	Flecken“	daher	grundsätzlich	kofinanzieren.

Da	die	weitere	Förderung	des	Breitbandausbaus	 in	Baden-Württemberg	und	die	
damit	verbundene	flächendeckende	Versorgung	mit	schnellem	Internet	abhängig	
ist	von	den	zur	Verfügung	stehenden	Finanz-	bzw.	Haushaltsmitteln,	wird	es	Auf-
gabe	des	Landtags	als	Haushaltsgesetzgeber	sein,	im	Zusammenhang	mit	den	Be-
ratungen	zu	den	jeweiligen	Staatshaushaltsplänen	über	die	entsprechende	Bereit-
stellung	von	Fördermitteln	zu	befinden.	

12.		Investitionen	 in	welcher	Höhe	 sie	 für	den	Breitbandausbau	durch	das	Land	
bis	zur	Erreichung	dieses	Ziels	für	erforderlich	hält;

Zu 12.:

Das	Innenministerium	geht	davon	aus,	dass	zur	Erreichung	des	Gigabitziels	der	
Landesregierung,	bis	2025	eine	flächendeckende	Versorgung	mit	gigabitfähigen	
Netzen	herzustellen,	Breitband-Fördermittel	in	Höhe	von	rund	2,4	Mrd.	Euro	be-
nötigt	 werden.	 Die	 Berechnung	 basiert	 auf	 den	 Kostenstrukturen	 der	 aktuellen	
Förderanträge,	den	noch	mit	Fördermitteln	gigabitfähig	auszubauenden	Gebieten	
und	 der	 Beibehaltung	 der	 bisherigen	 Förderkulisse	 (90	 Prozent	 Förderung	 des	
Glasfaserausbaus,	50	Prozent	Bund	und	40	Prozent	Land).	

13.		wie	 sie	 die	Einführung	 von	Gigabit-Voucher,	 durch	 die	 die	Nachfrage	 nach	
Glasfaseranschlüssen	angekurbelt	wird,	bewertet;

14.  auf welchem Stand sich das geplante Pilotprojekt zur Erprobung einer nach-
frageorientierten	 Förderung	 durch	 sogenannte	 Gigabit-Voucher	 derzeit	 be-
findet;

15.		welche	 Kommunen	 für	 das	 Pilotprojekt	 aus	 welchen	 Gründen	 ausgewählt	
wurden.

Zu	13.,	14.	und	15.:

Im	 Rahmen	 des	 Pilotprojekts	 zur	 Voucher-Förderung	 (Nachfrage-Förderung)	
untersucht	 das	 Innenministerium,	 inwiefern	 durch	 die	Ausgabe	 eines	Vouchers	
zusätzlich	 wirksame	 Anreize	 für	 einen	 privatwirtschaftlichen	 Breitbandausbau	
gesetzt	werden	 können.	Das	 Projekt	wird	wissenschaftlich	 begleitet	 und	 richtet	
das	Augenmerk	darauf,	möglichst	zahlreiche	und	belastbare	Daten	zur	Wirkungs-
weise	und	dem	Wirkungsgrad	eines	Vouchers	zu	erhalten.	Grundsätzlich	soll	der	
Einsatz	 des	Vouchers	 ein	Telekommunikationsunternehmen	 (TKU)	 in	 die	Lage	
versetzen,	ein	Gebiet/ein	Cluster	vollständig	zu	erschließen,	 indem	der	Voucher	
die	Nachfrage	erhöht	und	damit	den	Ausbau	über	die	Unwirtschaftlichkeitsgrenze	
hebt.

Nach	 aktueller	 Planung	 soll	 ein	Voucher	 in	Gebieten	 erprobt	werden,	 in	 denen	
bislang	 noch	 keine	 staatliche	 Infrastruktur-Förderung	 erfolgt	 ist.	 Es	 soll	 eine	
Aufgreifschwelle	 geben,	 die	 bei	 100	 Mbit/s	 liegt.	 Der	 Voucher	 selbst	 soll	 als	
Anschluss-Voucher,	 Vertrags-Voucher,	 Voucher	 für	 die	 Umrüstung	 der	 gebäu-
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deinternen	 Infrastruktur	 (Inhouse-Verkabelung)	 oder	 als	Hybrid-Voucher	 (einer	
Kombination	 aus	 den	 zuvor	 genannten	 Vouchern)	 ausgestaltet	 werden	 können.	
Das	 Pilotprojekt	 ist	 ergebnisoffen	 ausgestaltet.	 Inwieweit	 eine	 Übernahme	 der	
Voucher-Förderung	in	den	späteren	Regelbetrieb	und	die	Förderkulisse	von	Ba-
den-Württemberg	erfolgen	kann,	hängt	demnach	von	dem	Testergebnis	des	Pilot-
projekts	ab.

Das	 Projekt	 befindet	 sich	 noch	 in	 der	Konzeptionsphase,	 in	 deren	Rahmen	 das	
Innenministerium	mit	 seinem	wissenschaftlichen	Partner	 die	Ausgestaltung	 und	
Durchführung	 mit	 verschiedenen	 Testszenarien,	 u.	 a.	 zum	 Einsatzgebiet,	 ent-
wickelt.	 Im	 Rahmen	 der	 Erstellung	 der	 Konzeption	 hat	 der	 wissenschaftliche	
Partner	 des	 Innenministeriums	 mit	 verschiedenen	 Stakeholdern	 (u.	 a.	 TKU,	
Zweckverbänden	und	Branchen-Verbänden)	Experteninterviews	geführt,	um	de-
ren	Einschätzung	und	Erfahrung	bei	der	Erstellung	einfließen	zu	lassen.
 
Ende	Dezember	2020	fand	zusätzlich	ein	„Voucher-Workshop“	mit	den	wesent-
lichen	 Stakeholdern	 statt,	 bei	 dem	 die	 bisherigen	 Planungen	 des	 Innenministe-
riums	 erörtert	 wurden.	 Ziel	 des	Workshops	 war	 es	 u.	 a.	 	 die	 Erfahrungen	 der	
Stakeholder	zu	erhalten,	beispielsweise	im	Hinblick	auf	die	praktische	Umsetzung	
des	 Pilotprojekts.	Die	 im	Rahmen	 dieses	Workshops	 gewonnenen	Erkenntnisse	
flossen	in	die	Anpassung	der	Konzeption	ein.
 
Auf	Grundlage	der	angepassten	Konzeption	hat	das	Innenministerium	nochmals	
„Einzelgespräche“	 mit	 verschiedenen	 privaten	 TKU	 geführt,	 um	 Details	 einer	
konkreten	 Ausgestaltung	 zu	 besprechen.	 Im	 Rahmen	 dieser	 „Einzelgespräche“	
hatten	die	TKU	unter	anderem	die	Möglichkeit,	konkrete	Projekt-Beispiele	(kon-
krete	Regionen	bzw.	Kommunen,	Ausgangslage,	mögliche	praktische	Ausgestal-
tung)	zu	benennen.	Ziel	war	es,	mit	den	privaten	TKU	im	Idealfall	direkt	ein	oder	
mehrere	mögliche	Projekte	 und	Gebiete	 zu	 identifizieren	 und	 zu	 bestimmen,	 in	
denen	ein	Voucher	auf	eine	Art	und	Weise	eingesetzt	werden	kann,	um	möglichst	
viele	 auswertbare	Daten	 zu	 erhalten,	 aus	denen	 sich	Rückschlüsse	 auf	die	Wir-
kungsweise	der	Voucher-Förderung	ziehen	lassen.
 
Die	nächsten	Schritte	bestehen	nun	in	der	abschließenden	Auswertung	der	Rück-
meldungen	 und	Vorschläge	 der	 TKU	 aus	 den	 „Einzelgesprächen“	 und	 der	 ggf.	
erforderlichen	Anpassung	der	Konzeption.	Das	Innenministerium	geht	davon	aus,	
dass	 im	Anschluss	Aussagen	über	konkrete	Projektvorschläge	für	die	Testphase	
und	das	Testgebiet	getroffen	werden	können.	Überdies	 soll	 zeitnah	Kontakt	 zur	
EU-Kommission	 aufgenommen	 werden,	 um	 erste	 Gespräche	 über	 die	 beihilfe-
rechtliche	Einordnung	des	Projekts	zu	führen.	

Nach	 derzeitigem	 Sachstand	 schätzt	 das	 Innenministerium	 die	 Einführung	 von	
Gigabit-Vouchern,	durch	die	die	Nachfrage	nach	Glasfaseranschlüssen	angekur-
belt	wird,	als	vielversprechend	ein	 im	Hinblick	auf	die	Förderung	des	Ziels	der	
Landesregierung,	bis	2025	eine	flächendeckende	Versorgung	mit	gigabitfähigen	
Netzen	herzustellen.	Freilich	sind	die	Ergebnisse	der	Pilotversuche	dann	zunächst	
zu bewerten.

Strobl
Minister	des	Inneren,	
für	Digitalisierung	und	Kommunen
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